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11  Vorübergehend angeschlossene Anlagen 

(1) Der Netzanschluss sowie die Mess- und Steuereinrichtungen für vorübergehend ange-

schlossene elektrische Anlagen (z.B. für Baustellen, Schaustellerbetrieben oder Festbeleuch-

tungen) sind in fest verankerten Anschlussschränken bzw. Anschlussverteilerschränken un-

terzubringen. 

(2) Darüber hinaus sind auch geeignete Räume bzw. ortsfeste Schalt- und Steuerschränke 18 

einsetzbar. 

(3) Die kundeneigene Anschlussleitung vor der Mess- und Steuereinrichtung soll so kurz wie 

möglich, jedenfalls nicht länger als 30 Meter, sein. Die Anschlussleitung darf keine lösbaren 

Zwischenverbindungen enthalten. 

                                                                                                                                        
17  Siehe „Empfehlungen zur Vermeidung unzulässiger Rückwirkungen auf die Tonfrequenz-Rundsteuerung“, he-

rausgegeben von VDEW/VEÖ/VSE. 
18   Siehe Technische Richtlinie „Anschlussschränke im Freien“, herausgegeben vom VDN. 


